
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/9/10 5Ob73/85,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1985

Norm

MRG §16 Abs2 Z3

Rechtssatz

Ein Klosett liegt grundsätzlich nur dann im Inneren einer Wohnung, wenn es erreichbar ist, ohne die (baulich in sich

abgeschlossene) Wohnung verlassen zu müssen.

Entscheidungstexte

5 Ob 73/85

Entscheidungstext OGH 10.09.1985 5 Ob 73/85

5 Ob 52/95

Entscheidungstext OGH 28.03.1995 5 Ob 52/95

Beisatz: Diesem Erfordernis ist aber nicht genüge getan, wenn das WC nur - wie hier - über einen (auch von

anderen Mietern zu benützenden) zum Stiegenhaus offenen Gang erreichbar ist. Dieser Grundsatz muß aber

auch für die Wasserentnahmestelle gelten. (T1)
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